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Das Ministerium für Inneres und Europa hat auf den gemäß § 2 
Absatz 1 des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes vom 
28. Oktober 2010 (GVOBl. M-V S. 615), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. M-V S. 398) 
geändert worden ist, gestellten Antrag des Landkreises Nordwest-
mecklenburg vom 8. September 2020 zu Erprobungszwecken 
gemäß § 2 Absatz 2 des Kommunalen Standarderprobungsgeset-
zes den Landkreis Nordwestmecklenburg für den Zeitraum von 
vier Jahren von dem landesrechtlichen Standard des § 3 Absatz 1 
Satz 1 der Verordnung über die Brandverhütungsschau dahinge-
hend befreit, dass die zuständige Behörde mit der Durchführung 
von Brandverhütungsschauen auch fachkundige Dritte, wie bau-
aufsichtlich anerkannte Prüfingenieure für Brandschutz, beauftra-
gen kann.

AmtsBl. M-V 2020 S. 486 

Bekanntmachung der Genehmigung einer Befreiung von der Anwendung  
landesrechtlicher Standards gemäß § 2 Absatz 4 Satz 2  

des Kommunalen Standarderprobungsgesetzes

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Europa

Vom 24. September 2020 – II 450 –
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Im Hinblick auf den im Güstrower Vertrag genannten Ausgangsbe-
trag von 7 000 000 DM (entspricht 3 579 043 Euro) haben die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland in der Rechts-
nachfolge der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche und das Land 
Mecklenburg-Vorpommern gemäß Artikel 13 Absatz 2 Satz 3 und 4 
des Güstrower Vertrages nach Maßgabe der vertraglich festgelegten 
Verhandlungskriterien diesen Betrag überprüft. Er wird durch das 
Land Mecklenburg-Vorpommern seit 1994 jährlich pauschal zur 
Abgeltung kirchlicher Ansprüche für die Baulasten solcher kirchli-
cher Gebäude, die ehemals dem Patronat unterstanden hatten, 
gezahlt. Unter Berücksichtigung des Bedarfs auf Seiten der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und der Haus-
haltslage des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommen die Ver-
tragspartner überein:

  Das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlt gemäß Artikel 13 
Absatz 2 Satz 1 Güstrower Vertrag für die Jahre 2020 bis 2024 
einen jährlichen Betrag in Höhe von 3 579 000,00 gleich  
17 895 000,00 Euro (siebzehn Millionen achthundertfünfund-
neunzigtausend Euro).

Gemeinsame Erklärung des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern sowie  
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zu Artikel 13 Absatz 2  

des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und  
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der  

Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 (Güstrower Vertrag)

Bekanntmachung des Justizministeriums

Vom 11. Mai 2020

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2220 - 6

Schwerin, 11. Mai 2020

 Für das Land Für die Evangelisch-Lutherische 
 Mecklenburg-Vorpommern Kirche in Norddeutschland
 Katy Hoffmeister Kristina Kühnbaum- Tilman Jeremias 
 Justizministerin Schmidt Bischof im Sprengel 
  Landesbischöfin Mecklenburg und 
    Pommern
 
 (Siegel) (Siegel)

AmtsBl. M-V 2020 S. 487 
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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1  Sachliche und örtliche Zuständigkeit

1.2   Übersicht über die Einrichtungen des Justizvollzuges und 
des Jugendarrestes

1.3  Übersicht über die Einrichtungen des Maßregelvollzuges

1.4  Aufsichtsbehörden

2  Zuständigkeiten der Justizvollzugseinrichtungen

2.1  Vollzug von Untersuchungshaft

2.2   Abweichungen von der örtlichen Zuständigkeit bei Unter-
suchungshaft

2.3   Vollzug von Unterbringungsbefehlen nach § 275a Absatz 6 
der Strafprozessordnung und der Sicherungshaft nach § 453c 
der Strafprozessordnung

2.4  Vollzug von Freiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug

2.5   Vollzug von Jugendstrafe bis zur Vollendung des 24. Le-
bensjahres im geschlossenen Vollzug

2.6   Vollzug von Freiheitsstrafe und Jugendstrafe im offenen 
Vollzug

2.7  Vollzug von Sicherungsverwahrung

2.8  Vollzug von Jugendarrest

2.9   Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Er-
zwingungshaft

Vollstreckungsplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den Vollzug  
von Freiheits- und Jugendstrafen, Sicherungsverwahrung, Jugendarrest sowie  

anderen Haftarten und für die Unterbringung von psychisch Kranken 
(Vollstreckungsplan für das Land Mecklenburg-Vorpommern)

Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

Vom 23. September 2020 – III 240 - 4431-9SH/1 –

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 312 - 16

Aufgrund des

– § 102 Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 7. Mai 2013 (GVOBl. M-V S. 322),

–  § 107 Absatz 1 des Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 7. Mai 2013 (GVOBl. M-V S. 348, 430),

–  § 110 des Jugendstrafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 427), das durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 302, 310) geändert worden ist,

–  § 86 des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 763), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 302, 310) geändert worden ist,

– § 35 des Jugendarrestvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 27. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 302)

erlässt das Justizministerium

und aufgrund des

–  § 38 Absatz 1 des Psychischkrankengesetzes vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 593), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. De-
zember 2018 (GVOBl. M-V S. 410) geändert worden ist,

erlässt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit im Einvernehmen mit dem Justizministerium folgende Verwaltungsvor-
schrift:

 
 

Inhaltsübersicht
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2.10 Vollzug von Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

2.11  Vollzug von Polizeigewahrsam nach dem Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz

2.12  Vollzug von Strafarrest nach dem Wehrstrafgesetz, Frei-
heitsstrafe und Jugendarrest an Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr

3  Besondere Zuständigkeiten der Justizvollzugseinrich-
tungen

3.1   Vollzug von Freiheitsstrafe und Jugendstrafe in Unterbre-
chung der Untersuchungshaft

3.2  Kranke und pflegebedürftige Inhaftierte

3.3   Übergabe- und Übernahmebehörden für den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

3.4 Mutter-Kind-Einrichtungen

4  Zuständigkeiten der Einrichtungen des Maßregelvoll-
zuges

4.1   Unterbringung von Patienten nach § 63 des Strafgesetzbuches

4.2   Unterbringung von Patienten nach § 64 des Strafgesetzbuches

4.3   Unterbringung von Patienten nach § 7 des Jugendgerichts-
gesetzes

4.4   Unterbringung von Patienten nach § 126a der Strafprozess-
ordnung in Verbindung mit § 63 des Strafgesetzbuches

4.5   Unterbringung von Patienten nach § 126a der Strafprozess-
ordnung in Verbindung mit § 64 des Strafgesetzbuches

4.6   Unterbringung nach § 463 der Strafprozessordnung in Ver-
bindung mit § 453c der Strafprozessordnung

4.7  Abweichungen

5 Übergangsregelung

6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1  Sachliche und örtliche Zuständigkeit

1.1.1  Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der nachfolgend 
benannten Justizvollzugsanstalten, der Jugendanstalt und 
der Jugendarrestanstalt sowie der Einrichtungen des Maß-
regelvollzuges richtet sich nach den folgenden Bestimmun-
gen.

1.1.2  Die Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern, des Sicherungsverwahrungsvollzugs-
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern, des Jugendstrafvoll-
zugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, des Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, 
des Jugendarrestvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpom-
mern, des Psychischkrankengesetzes sowie die Vorgaben 
der Strafvollstreckungsordnung und des Jugendgerichtsge-
setzes bleiben unberührt.

1.1.3  Bei der Bestimmung der sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeit der Vollzugsanstalten sind die §§ 23 und 24 der 
Strafvollstreckungsordnung zu beachten. Soweit unter 
Nummer 2 auf die Dauer einer Freiheitsstrafe abgestellt 
wird, ist die Vollzugsdauer (§ 23 Absatz 1 der Strafvollstre-
ckungsordnung) zu Grunde zu legen.

1.1.4  In Sachen, in denen im ersten Rechtszug in Ausübung von 
Gerichtsbarkeiten des Bundes entschieden worden ist, rich-
tet sich die sachliche Zuständigkeit der Vollzugsanstalten 
nach den Nummern 2 und 3.

1.2  Übersicht über die Einrichtungen des Justizvollzuges und 
des Jugendarrestes

Justizvollzugsanstalt Justizvollzugsanstalt  
Bützow Stralsund 
Kühlungsborner Straße 29a Franzenshöhe 12 
18246 Bützow 18439 Stralsund 
Telefon: (038461) 55-0 Telefon: (03831) 665-0 
Telefax: (038461) 55-2105 Telefax: (03831) 665-215 
E-Mail: poststelle@jva- E-Mail: poststelle@jva- 
buetzow.mv-justiz.de stralsund.mv-justiz.de

Justizvollzugsanstalt Waldeck Jugendanstalt Neustrelitz 
Zum Fuchsbau 1 Am Kaulksee 3 
18196 Dummerstorf 17235 Neustrelitz 
Telefon: (038208) 67-0 Telefon: (03981) 2396-0 
Telefax: (038208) 67-105 Telefax: (03981) 2396-214 
E-Mail: poststelle@jva- E-Mail: poststelle@jva- 
waldeck.mv-justiz.de neustrelitz.mv-justiz.de

Justizvollzugsanstalt  Jugendarrestanstalt 
Neustrelitz  Neustrelitz 
Am Kaulksee 3 Am Kaulksee 3 
17235 Neustrelitz 17235 Neustrelitz 
Telefon: (03981) 2396-0 Telefon: (03981) 2396-0 
Telefax: (03981) 2396-214 Telefax: (03981) 2396-167 
E-Mail: poststelle@jva- E-Mail: poststelle@jva- 
neustrelitz.mv-justiz.de neustrelitz.mv-justiz.de
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1.3 Übersicht über die Einrichtungen des Maßregelvollzuges

Universitätsmedizin Rostock AMEOS Klinikum für  
Klinik für Forensische Forensische Psychiatrie  
Psychiatrie und Psychotherapie  
Gehlsheimer Straße 20 Ueckermünde 
18147 Rostock Ravensteinstraße 15a 
Postanschrift: 17373 Ueckermünde 
Postfach 10 08 88 Telefon: (039771) 41-801 
18055 Rostock Telefax: (039771) 41-888 
Telefon: (0381) 4944805 E-Mail: ca.for@ 
Telefax: (0381) 4944802 ueckermuende.ameos.de 
E-Mail: ulrike.bordel@ 
med.uni-rostock.de

 HELIOS Hanseklinikum Stralsund 
 Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie 
 Rostocker Chaussee 70f 
 18437 Stralsund 
 Telefon: (03831) 45-2200 
 Telefax: (03831) 45-2205 
 E-Mail: forensik.stralsund@helios-kliniken.de

1.4  Aufsichtsbehörden

1.4.1  Aufsichtsbehörde für die benannten Anstalten des Justiz-
vollzuges und Jugendarrestes ist das

 Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern 
 Puschkinstraße 19 – 21 
 19055 Schwerin 
 Telefon: (0385) 588-0 
 Telefax: (0385) 588-3452 
 E-Mail: poststelle@jm.mv-regierung.de

1.4.2  Fachaufsichtsbehörde für die benannten Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges ist das

 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 Johannes-Stelling-Straße 14 
 19053 Schwerin 
 Telefon: (0385) 588-0 
 Telefax: (0385) 588-5045 
 E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de

2 Zuständigkeiten der Justizvollzugseinrichtungen

2.1 Vollzug von Untersuchungshaft

2.1.1  Untersuchungshaft an weiblichen und männlichen Unter-
suchungsgefangenen, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr 
vollendet hatten, wird in folgenden Justizvollzugsanstalten 
vollzogen:

Einzugsbereich
Männliche  
Personen

Weibliche 
Personen

Landgerichts-
bezirk Stralsund

Justizvollzugs-
anstalt Stralsund

Justizvollzugs-
anstalt Bützow

Landgerichts-
bezirk Rostock, 
Amtsgerichts-
bezirk Wismar

Justizvollzugs-
anstalt Waldeck

Amtsgerichts-
bezirk Schwerin, 
Amtsgerichts-
bezirk Ludwigs-
lust

Justizvollzugs-
anstalt Bützow

Landgerichts-
bezirk Neubran-
denburg

Justizvollzugs-
anstalt Neustrelitz

2.1.2  Abweichend von Nummer 2.1.1 wird die Untersuchungs-
haft an weiblichen und männlichen jungen Untersuchungs-
gefangenen, die zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten und die zum Zeitpunkt der Inhaftierung 
das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für alle 
Landgerichtsbezirke in der Jugendanstalt Neustrelitz, Teil-
anstalt der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz, vollzogen.

2.2  Abweichungen von der örtlichen Zuständigkeit bei Unter-
suchungshaft

  Abweichungen von der örtlichen Zuständigkeit der Justiz-
vollzugsanstalten aufgrund richterlicher Anordnung oder 
auf Anordnung der Justizvollzugsanstalt nach den Vor-
schriften des Untersuchungshaftvollzugsgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern bleiben unberührt.

2.3  Vollzug von Unterbringungsbefehlen nach § 275a Absatz 6 
der Strafprozessordnung und der Sicherungshaft nach § 453c 
der Strafprozessordnung

  Unterbringungsbefehle nach § 275a Absatz 6 der Strafpro-
zessordnung und Sicherungshaft nach § 453c der Strafpro-
zessordnung werden wie Untersuchungshaft vollzogen.
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2.4 Vollzug von Freiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug

2.4.1  Freiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug an männlichen Ver-
urteilten wird in folgenden Justizvollzugsanstalten vollzogen:

 a)  An Verurteilten bis zu einem Alter von 28 Jahren für 
alle Landgerichtsbezirke bei Vorliegen folgender Vor-
aussetzungen:

Vorinhaf-
tierungen

Freiheits - 
strafe

Justizvollzugs-
anstalt

keine bis 4 Jahre Justizvollzugs-
anstalt  
Neustrelitzja bis 2 Jahre

 b)  An Verurteilten, die die Voraussetzungen gemäß Num-
mer 2.4.1 Buchstabe a nicht erfüllen:

Einzugsbereich Freiheitsstrafe
Justizvollzugs-
anstalt

Landgerichts 
bezirk Stral-
sund,
Amtsgerichts-
bezirk Pasewalk

bis 3 Jahre
Justizvollzugs-
anstalt Stralsund

über 3 Jahre, 
lebenslange 
Freiheitsstrafe

Justizvollzugs-
anstalt Bützow

Landgerichts-
bezirk  
Rostock,
Amtsgerichts-
bezirk Wismar

bis 4 Jahre
Justizvollzugs-
anstalt Waldeck

über 4 Jahre,
lebenslange 
Freiheitsstrafe

Justizvollzugs-
anstalt Bützow

Amtsgerichtsbe-
zirke Schwerin, 
Ludwigslust, 
Neubranden-
burg, Waren

alle zeitigen 
Freiheitsstrafen,
lebenslange 
Freiheitsstrafen

Justizvollzugs-
anstalt Bützow

2.4.2  Die Ladung von männlichen Verurteilten, die sich auf freiem 
Fuß befinden und gegen die eine Ersatzfreiheitsstrafe zu voll-
strecken ist, erfolgt in die nach Nummer 2.4.1 Buchstabe b 
zuständige Justizvollzugsanstalt des geschlossenen Vollzuges.

  Ausgenommen hiervon sind männliche Verurteilte aus den 
Amtsgerichtsbezirken Neubrandenburg und Waren. Deren 
Ladung erfolgt in die Justizvollzugsanstalt Waldeck.

2.4.3  Der Vollzug von Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe an 
weiblichen Verurteilten erfolgt für alle Landgerichtsbezir-
ke in der Justizvollzugsanstalt Bützow.

2.5  Vollzug von Jugendstrafe bis zur Vollendung des 24. Le-
bensjahres im geschlossenen Vollzug

2.5.1  Der Vollzug von Jugendstrafe an männlichen und weiblichen 
Verurteilten bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres erfolgt 
für alle Landgerichtsbezirke in der Jugendanstalt Neustrelitz, 
Teilanstalt der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

2.5.2  Der Vollzug von Jugendstrafe an Gefangenen, die vom Ju-
gendstrafvollzug ausgenommen sind (§ 89b Absatz 1 des 
Jugendgerichtsgesetzes), erfolgt in der nach Nummer 2.4.1 
und Nummer 2.4.3 zuständigen Justizvollzugsanstalt.

2.6  Vollzug von Freiheitsstrafe und Jugendstrafe im offenen 
Vollzug

2.6.1  Freiheitsstrafe und Jugendstrafe im offenen Vollzug an 
männlichen Verurteilten wird in folgenden Einrichtungen 
vollzogen:

Einzugsbereich Freiheitsstrafe Jugendstrafe

Landgerichts-
bezirke  
Neubrandenburg, 
Stralsund

Justizvollzugsan-
stalt Stralsund 
(Abteilung  
des offenen  
Vollzuges)

Jugendanstalt 
Neustrelitz 
(Abteilung  
des offenen  
Vollzuges)

Landgerichts-
bezirke  
Schwerin, 
Rostock

Justizvollzugsan-
stalt Waldeck 
(Abteilung  
des offenen  
Vollzuges)

  Freiheitsstrafe im offenen Vollzug an männlichen Verurteil-
ten, die die Voraussetzungen gemäß Nummer 2.4.1 Buch-
stabe a erfüllen, wird in der Abteilung des offenen Vollzu-
ges der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz vollzogen.

2.6.2  Freiheitsstrafe im offenen Vollzug an weiblichen Verurteil-
ten wird für alle Landgerichtsbezirke in der Abteilung des 
offenen Vollzuges der Justizvollzugsanstalt Stralsund voll-
zogen.

2.6.3  Die Feststellung der Eignung der Gefangenen für den offe-
nen Vollzug trifft die Leitung der Justizvollzugsanstalt ge-
mäß § 15 des Strafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpom-
mern oder die Leitung der Jugendanstalt gemäß § 13 des 
Jugendstrafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern.

2.7 Vollzug von Sicherungsverwahrung

2.7.1  Der Vollzug von Sicherungsverwahrung an weiblichen und 
männlichen Verurteilten erfolgt für alle Landgerichtsbezir-
ke in der Justizvollzugsanstalt Bützow.

2.7.2  Nach dem zwischen dem Land Brandenburg und dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern geschlossenen Staatsvertrag 
über die Bildung eines Vollzugsverbundes in der Sicherungs-
verwahrung und dem hierzu geschlossenen Verwaltungsab-
kommen vom 13. März 2014 zur Gewährleistung einer dif-
ferenzierten Behandlungsmöglichkeit durch Schwerpunkt-
setzung werden Sicherungsverwahrte mit primärer Gewalt-
problematik, lebensältere Sicherungsverwahrte und solche 
mit kognitiven Einschränkungen in der Regel in der Einrich-
tung des Sicherungsverwahrungsvollzuges des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gelände der Justizvoll-
zugsanstalt Bützow untergebracht. Sicherungsverwahrte mit 
primärer Sexualproblematik werden in der Regel in der Ein-
richtung des Sicherungsverwahrungsvollzuges des Landes 
Brandenburg auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt 
Brandenburg an der Havel untergebracht. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde des abgebenden Landes bestimmt im Ein-
zelfall auf der Grundlage des Vorschlages der Gemeinsamen 
Fachkommission nach Artikel 3 des Staatsvertrages die zu-
ständige Einrichtung des Sicherungsverwahrungsvollzuges.
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2.8 Vollzug von Jugendarrest

  Der Vollzug von Jugendarrest an männlichen und weibli-
chen Personen erfolgt für alle Landgerichtsbezirke in der 
Jugendarrestanstalt Neustrelitz, Teilanstalt der Jugendan-
stalt Neustrelitz.

2.9  Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Er-
zwingungshaft

2.9.1  Für den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- 
und Erzwingungshaft an erwachsenen männlichen und 
weiblichen Personen ab dem vollendeten 21. Lebensjahr 
gilt Nummer 2.1.1 entsprechend.

2.9.2  Der Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 
Erzwingungshaft an männlichen und weiblichen Personen 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr erfolgt in der Jugend-
anstalt Neustrelitz, Teilanstalt der Justizvollzugsanstalt 
Neustrelitz.

2.10 Vollzug von Auslieferungs- und Durchlieferungshaft

2.10.1   Der Vollzug von Auslieferungs- und Durchlieferungshaft 
an erwachsenen männlichen und weiblichen Personen ab 
dem vollendeten 21. Lebensjahr erfolgt in der Justizvoll-
zugsanstalt Bützow.

2.10.2  Der Vollzug von Auslieferungs- und Durchlieferungshaft 
an männlichen und weiblichen Personen bis zum vollen-
deten 21. Lebensjahr erfolgt in der Jugendanstalt Neustre-
litz, Teilanstalt der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

2.11  Vollzug von Polizeigewahrsam nach dem Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz

  Für den Vollzug des Polizeigewahrsams nach dem Sicher-
heits- und Ordnungsgesetz im Wege der Amtshilfe gelten 
die Bestimmungen der Nummer 2.9 entsprechend.

2.12  Vollzug von Strafarrest nach dem Wehrstrafgesetz, Frei-
heitsstrafe und Jugendarrest an Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr

2.12.1  Strafarrest an Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
wird von den Behörden der Bundeswehr vollzogen.

2.12.2  Auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde wird auch Frei-
heitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten sowie Ju-
gendarrest an Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
von den Behörden der Bundeswehr wie Strafarrest vollzo-
gen. Auf § 22 Absatz 3 der Strafvollstreckungsordnung 
wird hingewiesen.

2.12.3  Soweit Strafarrest nicht nach den Nummern 2.12.1 und 
2.12.2 von einer Behörde der Bundeswehr vollzogen 
wird, wird er in der gemäß den Bestimmungen der Num-
mer 2.4.1 oder der Nummer 2.4.3 zuständigen Justizvoll-
zugsanstalt vollzogen.

3  Besondere Zuständigkeiten der Justizvollzugseinrich-
tungen

3.1  Vollzug von Freiheitsstrafe und Jugendstrafe in Unterbre-
chung der Untersuchungshaft

  In Fällen, in denen die Vollstreckung anderer freiheitsent-
ziehender Maßnahmen der Vollstreckung von Untersu-
chungshaft vorgeht (§ 116b Satz 2 der Strafprozessord-
nung) und deren Vollzugsdauer drei Monate nicht über-
steigt, verbleiben die Verurteilten in der Anstalt, in der sie 
sich befinden. Bei längerer Vollzugsdauer sind sie in die 
gemäß den Nummern 2.4 und 2.5 zuständigen Anstalten 
einzuweisen.

3.2 Kranke und pflegebedürftige Inhaftierte

  Kranke, Pflegebedürftige und Gebrechliche, die auf eine 
stationäre medizinische Betreuung angewiesen sind und 
bei denen eine Unterbrechung der Inhaftierung nicht in 
Betracht kommt, können nur nach vorheriger Absprache 
mit der Anstaltsleitung der Justizvollzugsanstalt Bützow 
in diese eingewiesen werden. Ausgenommen hiervon sind 
solche Personen, bei denen eine Krankenhausbehandlung 
medizinisch notwendig ist.

3.3  Übergabe- und Übernahmebehörden für den Verkehr mit 
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

  Die Zuständigkeiten der Justizvollzugsanstalten im Ver-
kehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten 
richten sich nach Kapitel C, Erster Teil – Zusammenstel-
lung der Übergabe- und Übernahmebehörden, Grenzorte 
und Justizvollzugsanstalten – der Richtlinien für den Ver-
kehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenhei-
ten.

3.4 Mutter-Kind-Einrichtungen

  Die Unterbringung von Müttern mit Kindern gemäß § 14 
Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes Mecklenburg-Vor-
pommern und § 27 Absatz 1 des Jugendstrafvollzugsge-
setzes Mecklenburg-Vorpommern erfolgt in der Mutter-
Kind-Einrichtung der Abteilung des offenen Vollzuges der 
Justizvollzugsanstalt Stralsund und in der Mutter-Kind-
Einrichtung der Jugendanstalt Neustrelitz, Teilanstalt der 
Justizvollzugsanstalt Neustrelitz. In jeder Einrichtung 
sind Kapazitäten für zwei Mütter mit jeweils bis zu zwei 
Kindern vorhanden. Vor der Einweisung ist das Justizmi-
nisterium zu beteiligen.
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4  Zuständigkeiten der Einrichtungen des Maßregelvoll-
zuges

4.1  Unterbringung von Patienten nach § 63 des Strafgesetzbu-
ches

  Die Unterbringung von Patienten nach § 63 des Strafge-
setzbuches erfolgt für die Landgerichtsbezirke Neubran-
denburg und Rostock im AMEOS Klinikum für Forensi-
sche Psychiatrie und Psychotherapie Ueckermünde und 
für die Landgerichtsbezirke Schwerin und Stralsund in 
der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie 
Stralsund.

4.2  Unterbringung von Patienten nach § 64 des Strafgesetzbu-
ches

  Die Unterbringung von Patienten nach § 64 des Strafge-
setzbuches erfolgt für alle Landgerichtsbezirke in der Kli-
nik für Forensische Psychiatrie Rostock.

4.3  Unterbringung von Patienten nach § 7 des Jugendgerichts-
gesetzes

  Die Unterbringung von Patienten nach § 7 des Jugendge-
richtsgesetzes in Verbindung mit den §§ 63 und 64 des 
Strafgesetzbuches erfolgt für alle Landgerichtsbezirke in 
der Klinik für Forensische Psychiatrie Rostock.

4.4  Unterbringung von Patienten nach § 126a der Strafpro-
zessordnung in Verbindung mit § 63 des Strafgesetzbu-
ches

  Die Unterbringung von Patienten nach § 126a der Straf-
prozessordnung in Verbindung mit § 63 des Strafgesetz-
buches erfolgt für die Landgerichtsbezirke Neubranden-
burg und Rostock im AMEOS Klinikum für Forensische 
Psychiatrie und Psychotherapie Ueckermünde und für die 
Landgerichtsbezirke Schwerin und Stralsund in der Klinik 
für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Stralsund.

4.5  Unterbringung von Patienten nach § 126a der Strafpro-
zessordnung in Verbindung mit § 64 des Strafgesetzbu-
ches

  Die Unterbringung von Patienten nach § 126a der Straf-
prozessordnung in Verbindung mit § 64 des Strafgesetz-
buches erfolgt für alle Landgerichtsbezirke in der Klinik 
für Forensische Psychiatrie Rostock.

4.6  Unterbringung nach § 463 der Strafprozessordnung in 
Verbindung mit § 453c der Strafprozessordnung

  Die Unterbringung nach § 463 der Strafprozessordnung in 
Verbindung mit § 453c der Strafprozessordnung erfolgt in 
der gemäß den Bestimmungen der Nummern 4.1 bis 4.3 
zuständigen Klinik.

4.7 Abweichungen

4.7.1  Verlegungen in Abweichung der in Nummer 4 getroffenen 
Regelungen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit.

4.7.2  Patienten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die 
nach § 63 des Strafgesetzbuches eingewiesen werden und 
deren Entwicklungsstand dem eines Jugendlichen ent-
spricht, können in der Jugendabteilung der Klinik für Fo-
rensische Psychiatrie Rostock nur aufgenommen werden, 
wenn die Klinikleitung ihrer Aufnahme zustimmt.

4.7.3  Über die Unterbringung von Patienten aus anderen Bun-
desländern entscheidet das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der in Nummer 4 getroffenen Regelungen.

5 Übergangsregelung

  Verurteilte können nach dem Inkrafttreten dieser Verwal-
tungsvorschrift in einer der in den Nummern 2 und 3 be-
nannten Einrichtungen, in der sie nach dem Vollstre-
ckungsplan für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 
10. Dezember 2018 (AmtsBl. M-V S. 693) untergebracht 
sind, verbleiben, wenn besondere Gründe dies erfordern. 
Die Gründe sind aktenkundig zu machen.

6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt der Vollstreckungsplan für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern vom 10. Dezember 
2018 (AmtsBl. M-V S. 693) außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2020 S. 488 
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1 Rechtsgrundlage

  Zum Ausgleich von Schäden der Aufgabenträger und 
Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit dem Ausbruch 
von COVID-19 gewährt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nach Maßgabe dieser Richtlinie, § 53 der Landes-
haushaltsordnung (LHO), der Regelung zur vorüberge-
henden Gewährung von Beihilfen zum Ausgleich von 
Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zu-
sammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 („Bun-
desrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr“) des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur vom 7. August 2020 (veröffent-
licht unter www.bmvi.de/beihilfen-oepnv) und der Zwei-
ten Geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewäh-
rung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von COVID-19 („ Zweite Geänderte Bun-
desregelung Kleinbeihilfen 2020“) des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie vom 3. August 2020 
(BAnz AT 11.08.2020 B1) Billigkeitsleistungen.

  Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leis-
tung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ih-
res pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Billigkeitsleistungen

  Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Beitrag an 
die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen des ÖPNV 
im Land Mecklenburg-Vorpommern, deren Ausgaben in 
den Monaten März bis Dezember 2020 aufgrund der  
COVID-19-Pandemie

 a)  aufgrund geringerer Ausgleichszahlungen aus öffent-
lichen Dienstleistungsaufträgen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 

3.12.2007, S. 1) (VO 1370) wegen geringerer Ver-
kehrsdienstleistungen oder wegen verringerter Nach-
frage und

 b)  durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften 
im Vergleich zum Referenzzeitraum des vorausge-
gangenen Jahres nicht durch Einnahmen aus Fahrgel-
dern und Ausgleichszahlungen nach der VO 1370 
gedeckt werden können und damit einen Schaden 
darstellen.

3 Empfänger der Billigkeitsleistung

 Empfänger sind:

 a)  Aufgabenträger des ÖPNV im Sinne von § 3 des Ge-
setzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG M-V)

 b)  öffentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit 
sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer 
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet 
des Landes oder aufgrund eines öffentlichen Dienst-
leistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV 
oder im SPNV erbringen. Für die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung 
und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche 
zulässig.

4 Voraussetzungen

4.1  Billigkeitsleistungen an Verkehrsunternehmen dürfen nur 
erfolgen, soweit die öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
oder die allgemeinen Vorschriften nicht bereits Regelun-
gen enthalten, die ohne weiteres einen Ausgleich der 
Schäden bewirken. Ausgleichsfähig sind die Schäden, 
soweit für sie kein anderweitiger Ausgleich gewährt wor-
den ist. Verlustausgleiche aufgrund von vor dem 1. März 
2020 beschlossenen Gesellschaftereinlagen oder auf-
grund von konzern- oder unternehmensinternen Regelun-
gen (zum Beispiel Ergebnisabführungsverträge), die be-
reits am 1. März 2020 bestanden, bewirken keinen Aus-
gleich im Sinne der Sätze 1 oder 2.

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich  
von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang  

mit dem Ausbruch von COVID-19 im Land Mecklenburg-Vorpommern  
(Richtlinie Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

Vom 1. Oktober 2020

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 385

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhö-
rung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:
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4.2  Billigkeitsleistungen gemäß dieser Richtlinie an Eisen-
bahnen und Verkehrsunternehmen, die eine rechtswidrige 
Beihilfe erhalten haben, die durch Beschluss der EU-
Kommission für mit dem Binnenmarkt unvereinbar er-
klärt wurde, sind auszusetzen, bis das betreffende Ver-
kehrsunternehmen den Gesamtbetrag der rechtswidrigen 
und mit dem Binnenmarkt unvereinbaren Beihilfe ein-
schließlich der entsprechenden Rückforderungszinsen 
zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto überwiesen hat.

4.3  Alternativ zur Bundesrahmenregelung Beihilfen für den 
öffentlichen Personennahverkehr kann eine Ausgleichs-
gewährung auch auf die Zweite Geänderte Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2020 gestützt werden, wenn die dort 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind und die Summe 
des Schadensausgleichs gemäß Nummer 5.4 sowie wei-
terer Beihilfen nach der Zweiten Geänderten Bundesre-
gelung Kleinbeihilfen 2020 für das gesamte Unterneh-
men den Gesamtnennbetrag von 800 000 Euro nicht 
übersteigt. Das betreffende Unternehmen hat der beihil-
fegebenden Stelle schriftlich in Papierform, in elektroni-
scher Form oder in Textform jede Kleinbeihilfe nach 
dieser Regelung anzugeben, die es bislang erhalten hat, 
sodass sichergestellt ist, dass der Höchstbetrag nicht 
überschritten wird.

5 Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung

5.1  Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleis-
tung gemäß § 53 LHO.

5.2  Bei der Finanzierungsart handelt es sich um eine Anteil-
finanzierung oder Vollfinanzierung des ausgleichsfähi-
gen Gesamtschadens.

5.3  Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung 
oder eines Zuschusses gewährt.

5.4  Die ausgleichsfähigen Schäden sind wie folgt zu ermitteln:

5.4.1 Für Empfänger nach 3 a) gilt:

5.4.1.1  Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, 
landesweite Tarife, Haustarif, Beförderungsbedingungen 
DB [BBDB]) ist die Differenz zwischen den um die je-
weiligen  Tarifanpassungen auf das Jahr 2020 hochge-
rechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 
März bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2020 
ausgleichsfähig, soweit die Empfänger gemäß den zur 
Erbringung der Verkehrsleistungen bestehenden öffentli-
chen Dienstleistungsaufträgen das wirtschaftliche Risiko 
tragen. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnah-
men (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergang-
starifen, landesweiten Tarifen und dem BBDB-Tarif ge-
mäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des 
auf die Einnahmen der Jahre 2019 und 2020 anzuwen-
denden Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2020 der je-
weiligen erlösaufteilenden Stelle. Zur Berechnung der 
um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum März bis De-
zember 2020 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen 

Monat verkauften bzw. der erlösaufteilenden Stelle ge-
meldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate März bis Dezember 2019 mit den 
für diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum 
entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des 
Jahres 2020 geltenden Preise zu multiplizieren. Lassen 
sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise 
zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhängige 
Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 3 
abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung 
für die Hochrechnung maßgebend. Die erlösaufteilenden 
Stellen haben den Empfängern die für die Antragstellung 
erforderlichen Daten zu liefern. Berücksichtigt werden 
dürfen Mindereinnahmen aus ohne Rechtsverpflichtung 
vorgenommenen Erstattungen von Fahrgeldern an Kun-
den insbesondere für Abonnements, soweit die Entschei-
dung über die Erstattungen vor dem 1. Juni 2020 getrof-
fen wurde und der Gesamtumfang der Erstattungen für 
den gesamten Tarifraum 5 Prozent der Gesamtfahrgeld-
einnahmen aus Abonnementverkäufen des Jahres 2019 
nicht übersteigt. Nicht berücksichtigt werden dürfen da-
gegen Mindereinnahmen aus Erstattungen von Fahrgel-
dern an Kunden insbesondere für Abonnements, soweit 
die Entscheidung über die Erstattungen nach dem 1. Juni 
2020 getroffen wurde und keine Rechtspflicht für die Er-
stattung bestanden hat.

5.4.1.2  Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistun-
gen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, sind die um die 
Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 Sätze 3 und 4 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes 
März bis Dezember 2019 oder die Fahrgeldeinnahmen 
für den Zeitraum März bis Dezember 2020 zu ermitteln 
und für diese die Erstattungsleistungen aufgrund der je-
weiligen für das entsprechende Jahr festgelegten oder 
nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für hochgerech-
nete und 2020 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2020) zu be-
rechnen. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldein-
nahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Über-
gangstarifen, landesweiten Tarifen und dem BBDB-Tarif 
gemäß der Einnahmenaufteilung der jeweiligen erlösauf-
teilenden Stelle. Ausgleichsfähig ist die Differenz der so 
errechneten Beträge, soweit die Empfänger gemäß den 
zur Erbringung der Verkehrsleistungen bestehenden öf-
fentlichen Dienstleistungsaufträgen das wirtschaftliche 
Risiko tragen.

5.4.1.3  In entsprechender Weise sind die ebenfalls ausgleichsfä-
higen Schäden aus der Minderung anderer Ausgleichs-
zahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen, 
soweit die Empfänger gemäß den zur Erbringung der 
Verkehrsleistungen bestehenden öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträgen das Risiko tragen.

  Darüber hinaus sind erhöhte Ausgleichszahlungen aus 
vor dem 1. Juni 2020 erlassenen allgemeinen Vorschrif-
ten der Empfänger an Verkehrsunternehmen für den Zeit-
raum von März bis Dezember 2020 ausgleichsfähig, so-
weit die Erhöhung der Ausgleichszahlungen aufgrund 
eines gesonderten Nachweises pandemiebedingt auf ge-
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ringeren Fahrgeldeinnahmen der Verkehrsunternehmen 
im Vergleich zum Referenzzeitraum in den Monaten 
März bis Dezember 2019 zurückzuführen sind.

5.4.1.4  Ebenfalls ausgleichsfähig sind die Schäden aus Ausga-
ben der Empfänger für Ausgleichszahlungen an Ver-
kehrsunternehmen für den Zeitraum vom 1. März 2020 
bis 31. Dezember 2020, soweit diese auf Maßnahmen 
zum Schadensausgleich beruhen. Ausgleichsfähig sind 
dabei nur Ausgaben im Umfang des Ausgleichs, der sich 
bei Anwendung der Nummern 5.4.2.1 bis 5.4.2.7 als Aus-
gleich an die Unternehmen rechnerisch ergäbe. Als Maß-
nahmen zum Schadensausgleich gelten insbesondere 
Notvergaben nach Artikel 5 Absatz 5 VO 1370 oder nach 
allgemeinem Vergaberecht, Änderungen des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages im Sinne von § 132 GWB, An-
passungen der Vergütung aus ergänzender Vertragsausle-
gung oder nach § 313 BGB, Gesellschaftereinlagen so-
wie weitere Maßnahmen im Einklang mit der VO 1370, 
soweit sie nach dem 1. März 2020 zum Ausgleich der 
Schäden veranlasst oder umgesetzt wurden. Ausgleichs-
fähig sind für den Zeitraum vom 1. September 2020 dar-
über hinaus auch Verlustausgleiche im Sinne von Num-
mer 4.1 Satz 3 bis zu der in Satz 2 geregelten Höhe.

5.4.1.5  Von den nach den Nummern 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 ermittel-
ten Schäden sind in direktem ursächlichem Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie vermiedene oder er-
sparte Aufwendungen der Empfänger in Abzug zu brin-
gen. Dies sind insbesondere

 –  verringerte Verkaufsprovisionen aufgrund geringerer 
Fahrausweisverkäufe, soweit diesen keine rechts-
kräftig festgestellten oder zwischen den Parteien un-
bestrittenen pandemiebedingten Forderungen des 
Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung 
aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 
BGB gegenüberstehen,

 –  im direkten Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie stehende geringere Ausgleichszahlungen an 
Verkehrs- und Eisenbahnunternehmen aus öffentli-
chen Dienstleistungsaufträgen aufgrund geringerer 
Verkehrsdienstleistungen (Nummer 5.4.2.1) oder aus 
allgemeinen Vorschriften des jeweiligen Empfängers 
(Nummer 5.4.2.4),

 –  eingesparte Personalkosten (zum Beispiel durch 
Kurzarbeitergeld oder Überstundenabbau),

 – Energie- und Kraftstoffkosteneinsparungen,

 –  nicht entstandene Kosten für Wartungsarbeiten und 
Reparaturen,

 – nicht angefallene Infrastrukturentgelte,

 –  von anderen Stellen erhaltene anderweitige Aus-
gleichszahlungen für die nach den Nummern 5.4.1.1 
bis 5.4.1.4 berechneten Schäden,

 – weitere Ersparnisse.

5.4.1.6  Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 
errechneten Schäden abzüglich der vermiedenen oder er-
sparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.1.5 ist der 
ausgleichsfähige Gesamtschaden des Empfängers nach 
Nummer 3 a).

5.4.2 Für Empfänger nach Nummer 3 b) gilt:

5.4.2.1  Ausgleichsfähig ist die Differenz zwischen der regulär 
erwarteten Ausgleichsleistung aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag für das Jahr 2020 oder alternativ 
auf der Basis des Referenzzeitraumes im Vorjahr für das 
ungekürzte Leistungsangebot einschließlich ergänzender 
Dienstleistungen wie Zugbegleitung oder Besetzung von 
Verkaufsstellen im Schadenszeitraum der Bundesrah-
menregelung Beihilfen für den öffentlichen Personen-
nahverkehr oder im Falle der Nummer 4.3 im Zeitraum 
von März bis Dezember 2020 und den tatsächlich erhal-
tenen Ausgleichsleistungen jeweils einschließlich Sank-
tionen sowie Boni und Mali aus Anreizregelungen. Bei 
der Berechnung können die Änderungen von zentralen 
Parametern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie 
beispielsweise Personalkosten, Strom- oder Kraftstoff-
preise und Personalkosten, berücksichtigt werden. Die 
Schäden sind jedoch nur ausgleichsfähig, soweit der je-
weilige Aufgabenträger einen Antrag als Empfänger ge-
mäß Nummer 3 a) stellt und dabei seine geringeren Aus-
gleichszahlungen berücksichtigt hat.

5.4.2.2  Die entsprechend Nummer 5.4.1.1 berechnete Differenz 
der Fahrgeldeinnahmen ist für den Schadenszeitraum der 
Bundesrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen 
Personennahverkehr oder im Falle der Nummer 4.3 im 
Zeitraum von März bis Dezember 2020 ausgleichsfähig, 
soweit die Empfänger selbst das wirtschaftliche Risiko 
tragen oder lediglich Verlustausgleiche im Sinne von 
Nummer 4.1 Satz 3 erhalten.

5.4.2.3  Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistun-
gen nach dem SGB IX ist im Schadenszeitraum der Bun-
desrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr oder im Falle der Nummer 4.3 im Zeit-
raum von März bis Dezember 2020 entsprechend Num-
mer 5.4.1.2 zu verfahren.

5.4.2.4  In entsprechender Weise sind die ebenfalls ausgleichsfä-
higen Schäden im Schadenszeitraum der Bundesrahmen-
regelung Beihilfen für den öffentlichen Personennahver-
kehr oder im Falle der Nummer 4.3 im Zeitraum von 
März bis Dezember 2020 aus der Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu 
berechnen. Die Schäden sind in Bezug auf allgemeine 
Vorschriften der Aufgabenträger jedoch nur ausgleichsfä-
hig, soweit der jeweilige Aufgabenträger einen Antrag als 
Empfänger gemäß Nummer 3 a) stellt und dabei seine 
geringeren Ausgleichszahlungen berücksichtigt hat.

5.4.2.5  Von den nach den Nummern 5.4.2.1 bis 5.4.2.4 ermittel-
ten Schäden im Schadenszeitraum der Bundesrahmenre-
gelung Beihilfen für den öffentlichen Personennahver-
kehr oder im Falle der Nummer 4.3 im Zeitraum von 
März bis Dezember 2020 sind in direktem ursächlichem 
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Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie vermiedene 
oder ersparte Aufwendungen der Empfänger in Abzug zu 
bringen. Dies sind insbesondere

 –  verringerte Verkaufsprovisionen aufgrund geringerer 
Fahrausweisverkäufe, soweit diesen keine rechts-
kräftig festgestellten oder zwischen den Parteien un-
bestrittenen pandemiebedingten Forderungen des 
Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung 
aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 
BGB gegenüberstehen,

 –  im direkten Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie stehende geringere Vergütungsleistungen an 
Subunternehmen aufgrund geringerer Verkehrsleis-
tungen, soweit diesen keine rechtskräftig festgestell-
ten oder zwischen den Parteien unbestrittenen pande-
miebedingten Forderungen des Subunternehmens auf 
Anpassung der Vergütung aus ergänzender Vertrags-
auslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen,

 –  eingesparte Personalkosten (zum Beispiel durch Kurz-
arbeitergeld oder Überstundenabbau),

 – Energie- und Kraftstoffkosteneinsparungen,

 –  nicht entstandene Kosten für Wartungsarbeiten und 
Reparaturen,

 – nicht angefallene Infrastrukturnutzungsentgelte,

 –  von anderen Stellen erhaltene anderweitige Aus-
gleichszahlungen für die nach den Nummern 5.4.2.1 
bis 5.4.2.4 berechneten Schäden,

 – weitere Ersparnisse.

5.4.2.6  Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.2.1 bis 5.4.2.4 
errechneten Schäden abzüglich der vermiedenen oder er-
sparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.2.5 ist der 
ausgleichsfähige Gesamtschaden des Empfängers nach 
Nummer 3 b).

6 Sonstige Bestimmungen

6.1  Es ist sicherzustellen, dass eine Überkompensation der 
pandemiebedingten wirtschaftlichen Nachteile ausge-
schlossen ist.

6.2  Die Empfänger sind zu verpflichten, beantragte oder er-
haltene finanzielle Leistungen aufgrund der COVID-
19-Pandemie im Rahmen einer Selbstauskunft anzuge-
ben. Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es 
sich bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsa-
chen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt 
und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift straf-
bar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

6.3  Die Empfänger sind verpflichtet, bis zum 30. September 
2021 den tatsächlich entstandenen Schaden auf der 
Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungs-
methode nachzuweisen und von einem Steuerberater 

oder Wirtschaftsprüfer oder vom Rechnungsprüfungsamt 
testieren zu lassen. Dies schließt eine Mitteilung über die 
regulär über den öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder 
über allgemeine Vorschriften erhaltene Ausgleichsleis-
tungen mit ein. Dem Nachweis sind Bestätigungen der 
erlösaufteilenden Stelle über die Einnahmeaufteilungen 
der Monate März bis Dezember der Jahre 2019 und 2020 
sowie ein Testat eines Wirtschaftsprüfers über die Fahr-
geldeinnahmen der Monate März bis Dezember der Jahre 
2019 und 2020 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufü-
gen. Für Schäden gemäß Nummer 5.4.2.1 sind Bestäti-
gungen der betreffenden Aufgabenträger über die Höhe 
des Schadens beizufügen.

6.4  Billigkeitsleistungen, die über den reinen Schadensaus-
gleich hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufor-
dern. Die von Empfängern nach 3 b) zurückgeforderten 
Beträge sind vom Zeitpunkt des Erhalts bis zum Zeit-
punkt der Rückerstattung mit einem Prozentpunkt über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. In der Regel 
sind die von Empfängern nach 3 a) zurückgeforderten 
Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten 
Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der 
tatsächliche Schaden den prognostizierten übersteigt, 
kann eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung 
vorgenommen werden.

6.5  Die Empfänger sind verpflichtet, bis zum 31. Oktober 
2021 der Bewilligungsbehörde sämtliche in Anhang III 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014, Anhang III der Verordnung (EU)  
Nr. 702/2014 der Kommission und Anhang III der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. De-
 zember 2014 geforderten Informationen zwecks Ver-
öffentlichung auf einer Beihilfenwebsite oder über das 
IT-Instrument der Europäischen Kommission zu über-
mitteln.

7 Verfahren

7.1  Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist für 
Empfänger nach 3 b) bis zum 30. September 2020 und für 
Empfänger nach 3 a) bis zum 30. Oktober 2020 bei der 
gemäß Nummer 7.2 zuständigen Bewilligungsbehörde 
zu stellen. Er hat die Berechnung oder Schätzung des vo-
raussichtlichen Schadens auf der Grundlage der in Num-
mer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.

  Für den Ausgleich des Schadens nach Nummer 5.4.2.1 
reicht eine mit dem Aufgabenträger abgestimmte Schät-
zung aus.

  Dem Antrag sind Prognosen der erlösaufteilenden Stelle 
über die Schäden gemäß den Nummern 5.4.1.1 oder 
5.4.2.2 sowie weitere begründende Unterlagen beizufü-
gen. Erbringt ein Empfänger gemäß Nummer 3 b) Be-
triebsleistungen in mehreren Ländern und können die 
Schäden oder vermiedenen oder ersparten Aufwendun-
gen nicht eindeutig der Betriebsleistung in einem Land 
zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im 
jeweiligen Land erbrachten Wagen- oder Zug-Kilometer 
des Jahres 2020 den Ländern zuzuordnen. Die beteiligten 
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Bewilligungsbehörden können eine abweichende Auftei-
lung vereinbaren. Der Antrag ist unter Verwendung des 
Antragsformulars schriftlich oder elektronisch zu stellen.

7.2  Bewilligungsbehörde für Unternehmen des SPNV ist die 
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, in al-
len anderen Fällen das für Verkehr zuständige Ministeri-
um.

7.3  Die Einzelheiten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2020 in 
Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft.
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1.  Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg- 
Vorpommern:

 letzter Ausgabetermin im Jahr 2020  30. Dezember 2020 
 Redaktionsschluss  15. Dezember 2020

2.  Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern und Anlage 
Amtlicher Anzeiger:

 vorletzter Ausgabetermin  21. Dezember 2020 
 Redaktionsschluss  8. Dezember 2020

 letzter Ausgabetermin im Jahr 2020  28. Dezember 2020 
 Redaktionsschluss  15. Dezember 2020

 erster Ausgabetermin im Jahr 2021  4. Januar 2021 
 Redaktionsschluss  22. Dezember 2020
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Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes sowie des Amtsblattes  
für Mecklenburg-Vorpommern zum Jahreswechsel 2020/2021

Bekanntmachung der Schriftleitung

Vom 19. Oktober 2020

Für einen reibungslosen Ablauf der Herausgabe der Verkündungsblätter zum Jahreswechsel 2020/2021 wird für die Terminplanung 
Folgendes bekannt gegeben:
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Bei dem Verwaltungsgericht Schwerin ist eine Stelle für 

eine Vorsitzende Richterin/einen Vorsitzenden Richter  
am Verwaltungsgericht 

(BesGr. R 2 BBesO)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit weit überdurchschnittlichen 
Rechtskenntnissen, die sich in der Rechtsprechung bzw. im staats-
anwaltschaftlichen Dienst besonders bewährt hat. Urteilsvermö-
gen und Entschlusskraft, Kooperationsfähigkeit und Belastbarkeit 
sollten besonders ausgeprägt sein.

Aus personalwirtschaftlichen Gründen ist die Ausschreibung auf 
Bedienstete des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschränkt, 
die die Voraussetzungen des § 10 Absatz 1 und des § 122 des 
Deutschen Richtergesetzes erfüllen.

Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern ist bestrebt, 
den Frauenanteil in Beförderungsämtern zu erhöhen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung auf dem Dienstweg zu richten an:

 Justizministerium 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 Puschkinstraße 19 – 21 
 19055 Schwerin

Wegen der erforderlichen Bewerbungsunterlagen kann auf die 
Personalakten Bezug genommen werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass dem Präsidialrat Personalakten nur mit Zustimmung 
der Bewerberin/des Bewerbers vorgelegt werden dürfen.

Schwerin, den 2. Oktober 2020

Justizministerium
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